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I. Die Problemstellung der gesetzlichen Grundlage fI. Die Problemstellung der gesetzlichen Grundlage füür die r die 
Erkundung und Errichtung von CCSErkundung und Errichtung von CCS--SpeichernSpeichern

•• Die Umsetzung der CCSDie Umsetzung der CCS--Richtlinie 2009/31/EG vom 25. April 2009 Richtlinie 2009/31/EG vom 25. April 2009 
in das deutsche Recht erfolgte bisher nicht. in das deutsche Recht erfolgte bisher nicht. 

•• Bundeskabinett beschloss am 12.04.2011 einen Gesetzentwurf Bundeskabinett beschloss am 12.04.2011 einen Gesetzentwurf 
KSpGKSpG--2011, das parlamentarische Verfahren soll in diesem Jahr 2011, das parlamentarische Verfahren soll in diesem Jahr 
abgeschlossen sein.abgeschlossen sein.

•• Die Frist zur Umsetzung der vorgenannten EUDie Frist zur Umsetzung der vorgenannten EU--Richtlinie lRichtlinie lääuft uft 
gemgemäßäß Art. 39 Abs. 1 am 25. Juni 2011, mithin zwei Jahre nach Art. 39 Abs. 1 am 25. Juni 2011, mithin zwei Jahre nach 
Inkrafttreten der Richtlinie, ab.Inkrafttreten der Richtlinie, ab.

•• Eine eigenstEine eigenstäändige Rechtsgrundlage fndige Rechtsgrundlage füür Erkundung und r Erkundung und 
Speicherung besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.Speicherung besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

•• Derzeit werden die Untersuchungsgenehmigungen nach dem Derzeit werden die Untersuchungsgenehmigungen nach dem 
Bundesbergrecht im Rahmen der Aufsuchung des bergfreien Bundesbergrecht im Rahmen der Aufsuchung des bergfreien 
Bodenschatzes Sole erteilt. Bodenschatzes Sole erteilt. 



II. Anforderungen an die Errichtung von CO2II. Anforderungen an die Errichtung von CO2--SpeichernSpeichern

1. Rechtslage zur Zul1. Rechtslage zur Zuläässigkeit der Errichtungssigkeit der Errichtung
•• Unterscheidung Rechtslage vor oder ab dem 25. Juni 2011 zu den Unterscheidung Rechtslage vor oder ab dem 25. Juni 2011 zu den 

inhaltlichen Anforderungen an die Erkundung von CO2inhaltlichen Anforderungen an die Erkundung von CO2--Speichern.Speichern.

•• Nach bisheriger Rechtslage ist die Einspeicherung von CO2 in Nach bisheriger Rechtslage ist die Einspeicherung von CO2 in 
salinesaline AquifereAquifere zur dauerhaften Entsorgung bereits zur dauerhaften Entsorgung bereits 

-- nach Abfallrecht in jedem Fall (Verbot der unterirdischen nach Abfallrecht in jedem Fall (Verbot der unterirdischen 
Ablagerung flAblagerung flüüssiger Abfssiger Abfäälle nach der Deponieverordnung) lle nach der Deponieverordnung) 
sowiesowie

-- nach Wasserrecht nach Wasserrecht 

grundsgrundsäätzlich unzultzlich unzuläässig.ssig.

•• Demzufolge kann alleine auf die zukDemzufolge kann alleine auf die zuküünftige Rechtslage abgestellt nftige Rechtslage abgestellt 
werden, d.h. auf die Umsetzung der CCSwerden, d.h. auf die Umsetzung der CCS--Richtlinie vom 23. April Richtlinie vom 23. April 
2009 durch das 2009 durch das KSpGKSpG--EE bzw. nach Ablauf der Umsetzungsfrist auf bzw. nach Ablauf der Umsetzungsfrist auf 
die Richtlinie selbst.die Richtlinie selbst.



2.Verfahrensrechtliche Anforderungen nach dem 2.Verfahrensrechtliche Anforderungen nach dem 
KSpGKSpG--EE--2011 an die Errichtung2011 an die Errichtung

•• Die Untersuchungsgenehmigung legt gemDie Untersuchungsgenehmigung legt gemäßäß §§ 7 Abs. 1 Nr. 2 das 7 Abs. 1 Nr. 2 das 
Untersuchungsprogramm gemUntersuchungsprogramm gemäßäß Anlage 1 des Gesetzesentwurfes Anlage 1 des Gesetzesentwurfes 
fest (entspricht im Wesentlichen der Anlage 1 der EUfest (entspricht im Wesentlichen der Anlage 1 der EU--Richtlinie vom Richtlinie vom 
23 April 2009),23 April 2009),

•• die Bundesanstalt fdie Bundesanstalt füür Geowissenschaften und Rohstoffen erarbeitet r Geowissenschaften und Rohstoffen erarbeitet 
gemgemäßäß §§ 5 Abs. 2 des KSpG5 Abs. 2 des KSpG--EE--2011 die erforderlichen geologischen 2011 die erforderlichen geologischen 
Grundlagen (teilweise stehen hier inzwischen entsprechende DatenGrundlagen (teilweise stehen hier inzwischen entsprechende Daten
zur Verfzur Verfüügung26),gung26),

•• die Eignung einer geologischen Formation fdie Eignung einer geologischen Formation füür die Nutzung als r die Nutzung als 
SpeicherstSpeicherstäätte wird durch die Charakterisierung und Bewertung des tte wird durch die Charakterisierung und Bewertung des 
potenziellen Speicherkomplexes und der umliegenden Gebiete nach potenziellen Speicherkomplexes und der umliegenden Gebiete nach 
den Kriterien des Anhanges 1 bestimmt, Art. 4 Abs. 3 der CCSden Kriterien des Anhanges 1 bestimmt, Art. 4 Abs. 3 der CCS--
Richtlinie vom 23 April 2009.Richtlinie vom 23 April 2009.

•• die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche ÄÄnderung eines nderung eines 
Kohlendioxidspeichers bedKohlendioxidspeichers bedüürfen der Planfeststellung nach  rfen der Planfeststellung nach  §§§§ 72 bis 72 bis 
78 VwVfG gelten, 78 VwVfG gelten, §§ 11 Abs. 1 KSpG11 Abs. 1 KSpG--EE--2011.2011.



3. Inhaltliche Anforderungen der CCS3. Inhaltliche Anforderungen der CCS--Richtlinie und des Richtlinie und des 
KSpGKSpG--EE--2011 an die Errichtung2011 an die Errichtung

•• In In §§ 13 Abs. 1 Satz 1 des KSpG13 Abs. 1 Satz 1 des KSpG--EE--2011 sind die Anforderungen 2011 sind die Anforderungen 
dargelegt, insbesonderedargelegt, insbesondere

�� gemgemäßäß Ziff. 2 die GewZiff. 2 die Gewäährleistung der Langzeitsicherheit des hrleistung der Langzeitsicherheit des 
Kohlendioxidspeichers,Kohlendioxidspeichers,

�� gemgemäßäß Ziff. 3 das Nichthervorrufen von Gefahren fZiff. 3 das Nichthervorrufen von Gefahren füür Mensch r Mensch 
und Umwelt im und Umwelt im ÜÜbrigen,brigen,

�� gemgemäßäß Ziff. 4 die erforderliche Vorsorge gegen Ziff. 4 die erforderliche Vorsorge gegen 
BeeintrBeeinträächtigungen von Mensch und Umwelt, insbesondere die chtigungen von Mensch und Umwelt, insbesondere die 
Verhinderung von erheblichen UnregelmVerhinderung von erheblichen Unregelmäßäßigkeiten,igkeiten,

�� gemgemäßäß Ziff. 8 dZiff. 8 düürfen sonstige rfen sonstige ööffentlichffentlich--rechtliche Vorschriften  rechtliche Vorschriften  
nicht entgegenstehen,nicht entgegenstehen,

�� nach S. 2 gelten die Anforderungen an die Erkundungserlaubnis nach S. 2 gelten die Anforderungen an die Erkundungserlaubnis 
gemgemäßäß §§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 7 KSpG7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 7 KSpG--EE--2011 entsprechend.2011 entsprechend.



Wichtig – Bei Anwendung des KSpG Vorbemerkungen der 
CCS-Richtlinie beachten:

Abs. 19 der RichtlinienbegrAbs. 19 der Richtlinienbegrüündung erlaubt Speicherstndung erlaubt Speicherstäätte nur, wenntte nur, wenn

•• zum einen kein erhebliches Leckagerisiko besteht und zum einen kein erhebliches Leckagerisiko besteht und 
•• zum anderen in keinem Fall mit erheblichen Auswirkungen auf die zum anderen in keinem Fall mit erheblichen Auswirkungen auf die 

Umwelt oder die Gesundheit zu rechnen ist. Umwelt oder die Gesundheit zu rechnen ist. 

Abs. 46 S.1 der RichtlinienbegrAbs. 46 S.1 der Richtlinienbegrüündung fordertndung fordert

•• umfassenden Schutz des Grundwassers umfassenden Schutz des Grundwassers 
•• GewGewäährleistung eines hohen Umwelthrleistung eines hohen Umwelt-- und Gesundheitsschutzniveaus und Gesundheitsschutzniveaus 

im Bezug auf die Risiken der geologischen Speicherung von CO2im Bezug auf die Risiken der geologischen Speicherung von CO2

Ergebnis:Ergebnis: Keine Abwertung des Schutzniveaus oder die HinKeine Abwertung des Schutzniveaus oder die Hin--
nahmenahme von bestimmten Eingriffen in schutzwvon bestimmten Eingriffen in schutzwüürdige rdige 
GGüüter durch die CCSter durch die CCS--Richtlinie und somit auch durch Richtlinie und somit auch durch 
das KSpGdas KSpG--EE--2011, soweit es sich nicht um 2011, soweit es sich nicht um 
unwesentliche Eingriffe handelt.unwesentliche Eingriffe handelt.



MaMaßßgeblich sind hierbei die Begrifflichkeiten geblich sind hierbei die Begrifflichkeiten 

–– der erheblichen Unregelmder erheblichen Unregelmäßäßigkeit gemigkeit gemäßäß Artikel 3 Nr. 17 der Artikel 3 Nr. 17 der 
Richtlinie bzw. Richtlinie bzw. §§ 3 Nr. 2 des KSpG3 Nr. 2 des KSpG--EE--2011 und 2011 und 

–– des erheblichen Risikos gemdes erheblichen Risikos gemäßäß Art. 3 Nr. 18 der CCS Richtlinie.Art. 3 Nr. 18 der CCS Richtlinie.

Erhebliches Risiko im Sinne von Art. 3 Nr. 18 der CCSErhebliches Risiko im Sinne von Art. 3 Nr. 18 der CCS--Richtlinie:Richtlinie:

Kombination der Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts und Kombination der Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts und 
des Schadenausmades Schadenausmaßßes unter Beres unter Berüücksichtigung des Zwecks der cksichtigung des Zwecks der 
Richtlinie.Richtlinie.

Die RichtlinienbegrDie Richtlinienbegrüündung Abs. 19 und Abs. 46 mit dem ndung Abs. 19 und Abs. 46 mit dem GrundGrund--
wasserschutzwasserschutz der Wasserrahmenrichtlinie einschlieder Wasserrahmenrichtlinie einschließßlich der lich der 
Bewirtschaftungsziele ist zu betrachten.Bewirtschaftungsziele ist zu betrachten.



4. Mehrere Vorhaben4. Mehrere Vorhaben

GemGemäßäß Art 8 Nr. 1c) der CCSArt 8 Nr. 1c) der CCS--Richtlinie mRichtlinie müüssen ssen 

mehrere Speicherstmehrere Speicherstäätten innerhalb derselben hydraulischen tten innerhalb derselben hydraulischen 
Einheit Einheit 

wegen der potentiellen Wechselwirkungen gleichzeitig die Anfordewegen der potentiellen Wechselwirkungen gleichzeitig die Anforderungen rungen 
der Richtlinie erfder Richtlinie erfüüllen.llen.

Dies setzt naturgemDies setzt naturgemäßäß zunzunäächst zwingend chst zwingend 

–– eine gemeinsame Datenerhebung und Modellierung nach dem Anhang eine gemeinsame Datenerhebung und Modellierung nach dem Anhang 
1 und somit1 und somit

–– eine einheitliche Exploration/Untersuchung sowieeine einheitliche Exploration/Untersuchung sowie
–– eine gemeinsame Planfeststellungeine gemeinsame Planfeststellung

voraus.voraus.

§§ 9 I S. 4 9 I S. 4 KSpGKSpG--EE: Nur eine Untersuchung je Untersuchungsfeld!: Nur eine Untersuchung je Untersuchungsfeld!



III. Die inhaltlichen Anforderungen an die Erkundung nach III. Die inhaltlichen Anforderungen an die Erkundung nach 
der CCSder CCS--Richtlinie / dem Gesetzentwurf des  Richtlinie / dem Gesetzentwurf des  KSpGKSpG

•• die Explorationsgenehmigung nach der CCSdie Explorationsgenehmigung nach der CCS--Richtlinie verweist Richtlinie verweist 
gemgemäßäß Art. 5 Abs. 1 auf Artikel 4 Abs. 3 und den Anhang 1, Art. 5 Abs. 1 auf Artikel 4 Abs. 3 und den Anhang 1, 

•• der Gesetzentwurf zum der Gesetzentwurf zum KSpGKSpG verweist gemverweist gemäßäß §§ 7 Nr. 2 auf den 7 Nr. 2 auf den 
Anhang 1Anhang 1

•• Anhang 1 beinhaltet im Wesentlichen Anhang 1 beinhaltet im Wesentlichen 

–– detaillierte Anforderungen an die Eignungsprdetaillierte Anforderungen an die Eignungsprüüfung der fung der 
SpeicherstSpeicherstäätte,tte,

–– Dokumentation der SchutzgDokumentation der Schutzgüüter und konkurrierende Nutzungen,ter und konkurrierende Nutzungen,

–– Erhebung umfassender geologischer und geophysikalischer Erhebung umfassender geologischer und geophysikalischer 
Daten des Speicherkomplexes,Daten des Speicherkomplexes,

–– mehrere Stufen der Eignungsprmehrere Stufen der Eignungsprüüfungfung



Stufen der PrStufen der Prüüfung nach Anhang 1fung nach Anhang 1

Erste Stufe:Erste Stufe:
•• Datenerhebung fDatenerhebung füür den Speicher und den gesamten r den Speicher und den gesamten 

Speicherkomplex Speicherkomplex 

Zweite Stufe:Zweite Stufe:
Herstellung eines dreidimensionalen statischen geologischen ModeHerstellung eines dreidimensionalen statischen geologischen Modells lls 
mit der Darstellungmit der Darstellung
•• der rder rääumlichen und vertikalen Ausdehnung des Speicherkomplexes,umlichen und vertikalen Ausdehnung des Speicherkomplexes,
•• der der geomechanischengeomechanischen, , geochemischengeochemischen, str, ströömungstechnischen mungstechnischen 

Eigenschaften der LagerstEigenschaften der Lagerstäätte,tte,
•• der Gesteinsschichten der Gesteinsschichten üüber der Speicherstber der Speicherstäätte und der umliegenden tte und der umliegenden 

Formationen,Formationen,

Dritte Stufe Dritte Stufe 
•• Charakterisierung des dynamischen Speicherverhaltens, der Charakterisierung des dynamischen Speicherverhaltens, der 

SensibilitSensibilitäät und Risikobewertung einschliet und Risikobewertung einschließßlich Verdrlich Verdräängung der ngung der 
ursprursprüünglich vorhandenen nglich vorhandenen FormationsfluideFormationsfluide (Formationswasser),(Formationswasser),

•• Wertung der signifikanten SensibilitWertung der signifikanten Sensibilitäät ft füür die Risikobewertung,r die Risikobewertung,
•• Charakterisierung der Gefahren,Charakterisierung der Gefahren,
•• Bewertung der Gefahren und FolgenabschBewertung der Gefahren und Folgenabschäätzungtzung



Wichtig:Wichtig:

•• Die PrDie Prüüfung bezieht sich nicht nur auf die fung bezieht sich nicht nur auf die 

–– PrimPrimäärauswirkungen (Migration/Austritt CO2), sondern auch rauswirkungen (Migration/Austritt CO2), sondern auch 

–– auf Sekundauf Sekundäärwirkungen (Verdrrwirkungen (Verdräängung von Formationswasser/ ngung von Formationswasser/ 
Grundwasserverschmutzung).Grundwasserverschmutzung).

•• Definition des Speicherkomplexes gemDefinition des Speicherkomplexes gemäßäß Artikel 3 Nr. 6Artikel 3 Nr. 6

–– umfasst nicht nur die Speicherstumfasst nicht nur die Speicherstäätte selbst (Art. 3 Nr. 3), tte selbst (Art. 3 Nr. 3), 

–– sondern auch die gesamten umliegenden geologischen Gegebenheitensondern auch die gesamten umliegenden geologischen Gegebenheiten, , 

–– insbesondere die hydraulisch verbundenen Gebiete, die die allgeminsbesondere die hydraulisch verbundenen Gebiete, die die allgemeine eine 
SpeicherintegritSpeicherintegritäät und die Speichersicherheit beeinflussen kt und die Speichersicherheit beeinflussen köönnen nnen 
(sekund(sekundääre Rre Rüückhaltinformation).ckhaltinformation).

–– §§ 13 Abs. 2 Nr. 2 13 Abs. 2 Nr. 2 KSpGKSpG--EE spricht von Speicher, Speicherkomplex und spricht von Speicher, Speicherkomplex und 
betroffenen hydraulischen Einheiten betroffenen hydraulischen Einheiten –– sprachliche Ungenauigkeit?sprachliche Ungenauigkeit?



Fazit und Zusammenfassung zur EignungsprFazit und Zusammenfassung zur Eignungsprüüfung nach fung nach 
Anlage 1Anlage 1

•• die ausfdie ausfüührliche Erkundung entsprechend des Anhanges 1 der hrliche Erkundung entsprechend des Anhanges 1 der 
Richtlinie umfasst Richtlinie umfasst 

–– die eigentliche Speicherstdie eigentliche Speicherstäätte (strukturelle Falle ftte (strukturelle Falle füür die CO2r die CO2--
Speicherung Speicherung –– antiklinaleantiklinale Struktur), aber ausdrStruktur), aber ausdrüücklich auchcklich auch

–– die gesamte hydraulische Einheit des Speicherkomplexes, in die gesamte hydraulische Einheit des Speicherkomplexes, in 
dessen Rahmen hydraulische Auswirkungen erfolgen kdessen Rahmen hydraulische Auswirkungen erfolgen köönnen. nnen. 

•• Die Untersuchungspflicht des Speicherkomplexes Die Untersuchungspflicht des Speicherkomplexes 

–– einschlieeinschließßlich der Herstellung eines 3lich der Herstellung eines 3--DD--Geomodells undGeomodells und

–– der entsprechenden seismischen Voruntersuchungen der entsprechenden seismischen Voruntersuchungen 

umfasst daher mindestens die hydraulische Einheit im Hinblick auumfasst daher mindestens die hydraulische Einheit im Hinblick auf f 
die messbare Druckausbreitung und somit die Platznahme von die messbare Druckausbreitung und somit die Platznahme von 
Formationswasser im Rahmen des VerdrFormationswasser im Rahmen des Verdräängungsprozesses.ngungsprozesses.



IV.IV. Anforderungen an die Exploration/ Untersuchung Anforderungen an die Exploration/ Untersuchung 
und die Errichtung eines Kohlendioxidspeichers aufgrund und die Errichtung eines Kohlendioxidspeichers aufgrund 
der damit verbundenen Grundwasserbenutzungder damit verbundenen Grundwasserbenutzung

Bisher fanden die Fragen, Bisher fanden die Fragen, 

•• ob im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fob im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens füür die Zulassung r die Zulassung 
eines Kohlendioxidspeichers unter Bereines Kohlendioxidspeichers unter Berüücksichtigung der CCScksichtigung der CCS--
Richtlinie und des KSpGRichtlinie und des KSpG--EE--2011  bzw. KSpG2011  bzw. KSpG--EE--2010 eine 2010 eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist, wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist, 

•• welche (wasserrechtlichen) Vorschriften ggf. anzuwenden sind undwelche (wasserrechtlichen) Vorschriften ggf. anzuwenden sind und

•• wie sich diese Vorschriften auf das Zulassungsprogramm auswirkenwie sich diese Vorschriften auf das Zulassungsprogramm auswirken
kköönnen, nnen, 

keine tiefgreifende Beachtung.keine tiefgreifende Beachtung.



1. Europ1. Europääischen Rechtsvorgaben bezischen Rechtsvorgaben bezüüglich CCS und glich CCS und 
WasserrechtWasserrecht

Die CCSDie CCS--Richtlinie 2009/31/EG vom 23. April 2009 Richtlinie 2009/31/EG vom 23. April 2009 äändert in Art. 32 ndert in Art. 32 
die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG vom 23. Oktober 2000. die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG vom 23. Oktober 2000. 

Danach wird nunmehr in Art. 11 Abs. 3 j der WasserrahmenrichtlinDanach wird nunmehr in Art. 11 Abs. 3 j der Wasserrahmenrichtlinie ie 
die Einleitung von COdie Einleitung von CO--2 in geologische Formationen, die aus 2 in geologische Formationen, die aus 
natnatüürlichen Grrlichen Grüünden fnden füür andere Zwecke auf Dauer ungeeignet sind, r andere Zwecke auf Dauer ungeeignet sind, 
zugelassen.zugelassen.

Aber:Aber: Abs. 46 der RichtlinienbegrAbs. 46 der Richtlinienbegrüündung der CCSndung der CCS--Richtlinie Richtlinie 
2009/31/EG ist vor allem aus wasserrechtlicher 2009/31/EG ist vor allem aus wasserrechtlicher Sicht Sicht 
von besonderer Bedeutung.von besonderer Bedeutung.



Inhalt:Inhalt:

•• Neben der AnkNeben der Anküündigung der ndigung der ÄÄnderung in Art. 32 der nderung in Art. 32 der 
Wasserrahmenrichtlinie enthWasserrahmenrichtlinie enthäält diese vor allem die Klarstellung, dass lt diese vor allem die Klarstellung, dass 
jede derartige Injektion von CO2 in jede derartige Injektion von CO2 in salinesaline AquifereAquifere

•• den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechtes zum Schutz des den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechtes zum Schutz des 
Grundwassers unterliegtGrundwassers unterliegt undund

•• Art. 4 Abs. 1 der Wasserrahmenrichtlinie (nachfolgend WRRL30) Art. 4 Abs. 1 der Wasserrahmenrichtlinie (nachfolgend WRRL30) 
und 2006/118/EG entsprechen und 2006/118/EG entsprechen mussmuss..

Daher:Daher:

•• Kohlendioxidspeicherung ist zwar in einem Kohlendioxidspeicherung ist zwar in einem salinensalinen Aquifer zulAquifer zuläässig,ssig,

•• hat bezhat bezüüglich der mglich der mööglichen Auswirkungen aber keinen Vorrang glichen Auswirkungen aber keinen Vorrang 
gegengegenüüber dem Grundwasserschutz!ber dem Grundwasserschutz!



2.  Nationale Vorgaben2.  Nationale Vorgaben

•• kein Ausschluss des Wasserrechts im Rahmen der Planfeststellung kein Ausschluss des Wasserrechts im Rahmen der Planfeststellung 
nach dem nach dem KSpGKSpG--EE (ggf. (ggf. üüber so genannte richtlinienkonforme ber so genannte richtlinienkonforme 
Auslegung),Auslegung),

•• keine Beschrkeine Beschräänkung auf trinkbares Grundwasser, das gesamte nkung auf trinkbares Grundwasser, das gesamte 
Grundwassersystem ist vor der Verschlechterung zu bewahren.Grundwassersystem ist vor der Verschlechterung zu bewahren.

Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis undNotwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis und
ZustZustäändigkeit:ndigkeit:

•• Einleitung von CO2 in das Einleitung von CO2 in das salinesaline Aquifer mit VerdrAquifer mit Verdräängen des ngen des 
Formationswassers ist GewFormationswassers ist Gewäässerbenutzung im Sinne von sserbenutzung im Sinne von §§ 9 Abs. 1 9 Abs. 1 
Nr. 4 WHG ,Nr. 4 WHG ,

•• wasserrechtliche Erlaubnis nach wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8 ff. WHG notwendig,8 ff. WHG notwendig,

•• Entscheidung durch die PlanfeststellungsbehEntscheidung durch die Planfeststellungsbehöörde gemrde gemäßäß §§ 19 Abs. 1 19 Abs. 1 
WHG im Einvernehmen mit der zustWHG im Einvernehmen mit der zustäändigen Wasserbehndigen Wasserbehöörde, rde, §§ 19 19 
Abs. 3 WHG.Abs. 3 WHG.



PrPrüüfprogramm Wasserrecht bezfprogramm Wasserrecht bezüüglich schglich schüützenswerter tzenswerter 
GrundwasserleiterGrundwasserleiter (nutzbar oder nutzungsf(nutzbar oder nutzungsfäähig)hig)

•• vollstvollstäändiges wasserrechtliches Prndiges wasserrechtliches Prüüfprogramm ist im Rahmen der fprogramm ist im Rahmen der 
Planfeststellung zu absolvieren,Planfeststellung zu absolvieren,

•• keine Ausnahme von Bewirtschaftungszielen gemkeine Ausnahme von Bewirtschaftungszielen gemäßäß §§ 47 Abs. 1 47 Abs. 1 
WHGWHG

–– Trendumkehr, Trendumkehr, 
–– Verschlechterungsverbot und Verschlechterungsverbot und 
–– ErhaltungsErhaltungs-- und Verbesserungsgebot und Verbesserungsgebot 

aufgrund der Dauerhaftigkeit der Grundwasserbenutzung, aufgrund der Dauerhaftigkeit der Grundwasserbenutzung, 

•• VersagungsgrVersagungsgrüünde gemnde gemäßäß §§ 12 Abs. 1 WHG (bei nicht vermeidbaren 12 Abs. 1 WHG (bei nicht vermeidbaren 
oder ausgleichbaren schoder ausgleichbaren schäädlichen dlichen GewGewäässerversserveräänderungennderungen),),

•• Bewirtschaftungsermessen gemBewirtschaftungsermessen gemäßäß §§ 12 Abs. 2 WHG,12 Abs. 2 WHG,

•• Vorrang der Trinkwasserversorgung gemVorrang der Trinkwasserversorgung gemäßäß §§ 50 WHG i.V.m. 50 WHG i.V.m. §§ 3 Nr. 3 Nr. 
10 WHG.10 WHG.



•• Ist mit der Grundwasserbenutzung eine schIst mit der Grundwasserbenutzung eine schäädliche dliche 
GewGewäässerversserveräänderungnderung im Sinne von im Sinne von §§ 3 Nr. 10 WHG ( z.B. durch 3 Nr. 10 WHG ( z.B. durch 
VerdrVerdräängung von Formationswasser und ngung von Formationswasser und AufsalzungAufsalzung, , Anm.d.AAnm.d.A.) die .) die 
Verschlechterung von anderen Grundwasserschichten, insbesondere Verschlechterung von anderen Grundwasserschichten, insbesondere 
auch der tatsauch der tatsäächlich nutzbaren und nutzungsfchlich nutzbaren und nutzungsfäähigen higen GrundwasserGrundwasser--
schichtenschichten, verbunden, so ist die Erlaubnis zu versagen , verbunden, so ist die Erlaubnis zu versagen 
(vgl. (vgl. CzychowskiCzychowski/Reinhard Kommentar zum WHG 10. Auflage 2010 /Reinhard Kommentar zum WHG 10. Auflage 2010 
§§ 12 RNr.: 18 m.w.Nw.) .12 RNr.: 18 m.w.Nw.) .

•• Eine zu erwartende BeeintrEine zu erwartende Beeinträächtigung liegt vor, wenn sie nach chtigung liegt vor, wenn sie nach 
allgemeiner Lebenserfahrung oder anerkannten fachlichen Regeln allgemeiner Lebenserfahrung oder anerkannten fachlichen Regeln 
wahrscheinlich ist (eine wahrscheinlich ist (eine üüberwiegende Mehrheit von Grberwiegende Mehrheit von Grüünden spricht nden spricht 
dafdafüür, dass Nachteile eintreten kr, dass Nachteile eintreten köönnen) und ihrer Natur nach auch nnen) und ihrer Natur nach auch 
noch annnoch annäähernd vorhersehbar ist. hernd vorhersehbar ist. 

Dabei sind an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso Dabei sind an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso 
geringere Anforderungen zu stellen, je grgeringere Anforderungen zu stellen, je größößer und folgenschwerer er und folgenschwerer 
der mder mööglicherweise eintretende Schaden ist (vgl. glicherweise eintretende Schaden ist (vgl. 
CzychowskiCzychowski/Reinhard, a.a.O., /Reinhard, a.a.O., §§ 12 RNr.: 25).12 RNr.: 25).



3. Fazit:3. Fazit:

•• die CCSdie CCS--Richtlinie mit der Richtlinie mit der ÄÄnderung der Wasserrahmenrichtlinie lnderung der Wasserrahmenrichtlinie läässt die sst die 
Injektion in das entsprechende Injektion in das entsprechende salinesaline Aquifer zu, Aquifer zu, 

•• die Auswirkungen dieser Injektion ddie Auswirkungen dieser Injektion düürfen jedoch ausdrrfen jedoch ausdrüücklich nicht den cklich nicht den 
Zielen der Wasserrahmenrichtlinie widersprechen,Zielen der Wasserrahmenrichtlinie widersprechen,

•• ein Vorrang der ein Vorrang der CCSCCS--RichlinieRichlinie gegengegenüüber der Wasserrahmenrichtlinie ber der Wasserrahmenrichtlinie 
existiert daher nicht,existiert daher nicht,

•• eine negative Beeinflussung anderer Grundwasserkeine negative Beeinflussung anderer Grundwasserköörper aurper außßerhalb des erhalb des 
Injektionshorizonts darf nicht erfolgen,Injektionshorizonts darf nicht erfolgen,

Erlaubnis ist gemErlaubnis ist gemäßäß §§ 12 Abs. 1 WHG zu versagen, soweit12 Abs. 1 WHG zu versagen, soweit

–– die Bewirtschaftungsziele des die Bewirtschaftungsziele des §§ 47 WHG nicht eingehalten werden, 47 WHG nicht eingehalten werden, 
–– die Reinhaltung des Grundwassers gem. die Reinhaltung des Grundwassers gem. §§ 48 WHG nicht gew48 WHG nicht gewäährleistet hrleistet 

werden kann, werden kann, 
–– eine Gefahr feine Gefahr füür die r die ööffentliche Wasserversorgung gemffentliche Wasserversorgung gemäßäß §§ 50 WHG 50 WHG 

besteht sowiebesteht sowie
–– nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare GewGewäässerversserveräänderungennderungen

durch die Grundwasserbenutzung zu erwarten sind.durch die Grundwasserbenutzung zu erwarten sind.



4. Allgemeine  wasserrechtliche Risikobetrachtung4. Allgemeine  wasserrechtliche Risikobetrachtung

Betrachtung des Risikos fBetrachtung des Risikos füür das zu schr das zu schüützende Grundwasser im tzende Grundwasser im 
Rahmen der Betrachtung der Anforderungen an die WahrscheinlichkeRahmen der Betrachtung der Anforderungen an die Wahrscheinlichkeitit
des Schadens:des Schadens:

•• extreme, vor allem dauerhafte, Schextreme, vor allem dauerhafte, Schäädlichkeit des Formationswassers dlichkeit des Formationswassers 
(Faktor 1:1000),(Faktor 1:1000),

•• VerdrVerdräängung von 4,9 Millionen mngung von 4,9 Millionen m³³ Formationswasser bei 3 Millionen Formationswasser bei 3 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid jTonnen Kohlendioxid jäährlich,hrlich,

•• verdrverdräängtes Formationswasser ist daher potenziell in der Lage, ca. ngtes Formationswasser ist daher potenziell in der Lage, ca. 
4,9 Milliarden m4,9 Milliarden m³³ bzw. 4,9 kmbzw. 4,9 km³³ SSüßüßwasser wasser jjäährlich hrlich irreparabel zu irreparabel zu 
versalzen. versalzen. 

Wichtig aus wasserwirtschaftlicher Sicht Wichtig aus wasserwirtschaftlicher Sicht §§ 13 Abs. 2 Nr. 5 13 Abs. 2 Nr. 5 KSpGKSpG--EE::

•• Leckage des Speichers selbst im Hinblick auf den CO2Leckage des Speichers selbst im Hinblick auf den CO2--Abstrom Abstrom 
sowie sowie 

•• Reaktionsprodukte im Rahmen von chemischen Reaktionen Reaktionsprodukte im Rahmen von chemischen Reaktionen 
innerhalb der Speicherstinnerhalb der Speicherstäätte tte 



V. Die tatsV. Die tatsäächlichen Anforderungen an die Erkundungchlichen Anforderungen an die Erkundung

1. Ber1. Berüücksichtigung von Erfahrungswertencksichtigung von Erfahrungswerten

Erfahrungswerte im Hinblick auf die Versenkung von Salzabwasser Erfahrungswerte im Hinblick auf die Versenkung von Salzabwasser in in 
einem ungespannten Aquifer (Plattendolomit) im Werratal zeigen:einem ungespannten Aquifer (Plattendolomit) im Werratal zeigen:

•• Trotz vermeintlich vorhandenen Monitorings wurde das Trotz vermeintlich vorhandenen Monitorings wurde das 
ÜÜberstrberströömen von Salzabwasser in den dort schmen von Salzabwasser in den dort schüützenswerten, zur tzenswerten, zur 
Trinkwassergewinnung dienenden und eigentlich Trinkwassergewinnung dienenden und eigentlich üüberwachten berwachten 
Grundwasserleiter Buntsandstein, und somit eine massive Grundwasserleiter Buntsandstein, und somit eine massive 
Undichtigkeit des Speicherkomplexes, nicht erkannt bzw. wurden Undichtigkeit des Speicherkomplexes, nicht erkannt bzw. wurden 
entsprechende Ungereimtheiten nicht anerkannt.entsprechende Ungereimtheiten nicht anerkannt.

•• Die Kaliindustrie verpresste im Werratal in den vermeintlich Die Kaliindustrie verpresste im Werratal in den vermeintlich 
abgedichteten porabgedichteten poröösen Grundwasserleiter Plattendolomit unter sen Grundwasserleiter Plattendolomit unter 
VerdrVerdräängung des vorhandenen Formationswassers ngung des vorhandenen Formationswassers üüber ber 
Ausbissbereiche an die OberflAusbissbereiche an die Oberflääche und Vorflut insgesamt seit 1925 che und Vorflut insgesamt seit 1925 
ca. 1 Milliarde mca. 1 Milliarde m³³ Salzabwasser. Salzabwasser. 





Die Erfahrungen gerade im Werratal mit der Versenkung von Die Erfahrungen gerade im Werratal mit der Versenkung von 
Salzabwasser haben auch theoretische Modelle widerlegt:Salzabwasser haben auch theoretische Modelle widerlegt:

•• Aufstieg von Salzwasser und Salzabwasser trotz der grAufstieg von Salzwasser und Salzabwasser trotz der größößeren Dichte eren Dichte 
bis an die Oberflbis an die Oberflääche,che,

•• dadurch massive Versalzung von schdadurch massive Versalzung von schüützenswerten tzenswerten 
Grundwasservorkommen und Trinkwasserdargeboten,Grundwasservorkommen und Trinkwasserdargeboten,

•• die hydrodynamische Anregung durch die Versenkung wdie hydrodynamische Anregung durch die Versenkung wääre hier als re hier als 
ein Grund fein Grund füür dieses Verhalten in Betracht zu ziehen,r dieses Verhalten in Betracht zu ziehen,

•• Totalversagen des vermeintlich umfassenden Monitorings.Totalversagen des vermeintlich umfassenden Monitorings.

Problem:Problem: Keine oder nur unzureichende Reaktion der BehKeine oder nur unzureichende Reaktion der Behöörden rden 
und Anlagebetreiber trotz massiver Auswirkungen!und Anlagebetreiber trotz massiver Auswirkungen!

Rechtlich nur bei nachgewiesener extremer Gefahr Rechtlich nur bei nachgewiesener extremer Gefahr 
Anspruch auf sofortiges Einschreiten.Anspruch auf sofortiges Einschreiten.



2. R2. Rääumliche Anforderungenumliche Anforderungen

Die rDie rääumliche Eingrenzung des Erkundungsbereiches ist im Hinblick auf umliche Eingrenzung des Erkundungsbereiches ist im Hinblick auf 
die notwendige Datenerhebung fdie notwendige Datenerhebung füür die hydraulische Einheit und den r die hydraulische Einheit und den 
Speicherkomplex anhand wissenschaftlicher Kriterien zu bestimmenSpeicherkomplex anhand wissenschaftlicher Kriterien zu bestimmen..

Strukturelle Probleme der Nutzung von Strukturelle Probleme der Nutzung von salinensalinen AquiferenAquiferen als als 
Speicherhorizont:Speicherhorizont:

•• VerdrVerdräängung von ngung von salinensalinen FormationswFormationswäässern ohne ssern ohne 
volumenneutralen Austausch,volumenneutralen Austausch,

•• keine nennenswerte keine nennenswerte KompressibilitKompressibilitäätt des Formationswassers ,des Formationswassers ,

•• bei einer Einlagerung von 3 Millionen Tonnen Kohlendioxid erfolgbei einer Einlagerung von 3 Millionen Tonnen Kohlendioxid erfolgt t 
VerdrVerdräängung von ca. 4,9 Millionen mngung von ca. 4,9 Millionen m³³ Formationswasser,Formationswasser,

•• diese Menge muss bereits jdiese Menge muss bereits jäährlich in der Erprobungsphase nach hrlich in der Erprobungsphase nach 
dem KSpGdem KSpG--EE--2011 verdr2011 verdräängt werden, um eine Einspeicherung ngt werden, um eine Einspeicherung 
üüberhaupt zu ermberhaupt zu ermööglichen.glichen.



3. Konsequenz:3. Konsequenz:

•• In jedem Fall wird man das gesamte Druckausbreitungsgebiet in diIn jedem Fall wird man das gesamte Druckausbreitungsgebiet in die e 
Beurteilung der VerdrBeurteilung der Verdräängung von Formationswassern und deren ngung von Formationswassern und deren 
Wegsamkeiten einbeziehen mWegsamkeiten einbeziehen müüssen,ssen,

•• Dabei ist die anthropogene hydrodynamische Anregung von Dabei ist die anthropogene hydrodynamische Anregung von 
Formationswasser durch Verpressung und deren geFormationswasser durch Verpressung und deren geäändertes ndertes 
FluidverhaltenFluidverhalten (kein Absinken wegen der h(kein Absinken wegen der hööheren Dichte) zu heren Dichte) zu 
berberüücksichtigen,cksichtigen,

•• Zur hydraulischen Wegsamkeit und der Druckausbreitung existierenZur hydraulischen Wegsamkeit und der Druckausbreitung existieren
bereits mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, bereits mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, z.Bz.B

–– die langzeitsicherheitliche Bewertung der CO2die langzeitsicherheitliche Bewertung der CO2--
Untergrundspeicherung im Projekt CO2Untergrundspeicherung im Projekt CO2--UGSUGS--RISK RISK 
Abschlussbericht GRS 2009 JAbschlussbericht GRS 2009 Jöörg rg MonigMonig et. al. Juni 2009) sowie et. al. Juni 2009) sowie 

–– das Projekt CO2das Projekt CO2--Drucksimulation der BGR 2010 Frauke SchDrucksimulation der BGR 2010 Frauke Schääfer fer 
et. al.48.et. al.48.

Ergebnisse der Druckausbreitung trotz Ergebnisse der Druckausbreitung trotz programmbedingterprogrammbedingter UnzuUnzu--
lläänglichkeitennglichkeiten in einem Radius in der Grin einem Radius in der Größößenordnung von 100 km!enordnung von 100 km!



Abbildung 27 Abbildung 27 –– Wasserschutzgebiete in Brandenburg (nach MUGV, 2010). Der SchlagWasserschutzgebiete in Brandenburg (nach MUGV, 2010). Der Schlagkreis um Neutrebbin mit einem kreis um Neutrebbin mit einem 
Radius von 100 km gibt einen Anhaltspunkt Radius von 100 km gibt einen Anhaltspunkt üüber das Gebiet mit zu erwartenden merklichen Druckerhber das Gebiet mit zu erwartenden merklichen Druckerhööhungen im hungen im 
AquiferkomplexAquiferkomplex und den hydraulisch angeschlossenen Gesteinsschichten. Bis in dund den hydraulisch angeschlossenen Gesteinsschichten. Bis in diese Entfernungen miese Entfernungen müüsste daher mit sste daher mit 
(zunehmenden) Aufstiegen von Salzw(zunehmenden) Aufstiegen von Salzwäässern gerechnet werden. (aus Krupp, Gutachten zur geplanten Kohlssern gerechnet werden. (aus Krupp, Gutachten zur geplanten Kohlendioxidendioxid--
Einlagerung (CCS) in der Einlagerung (CCS) in der AntiklinalAntiklinal--StrukturStruktur Neutrebbin, Ostbrandenburg vom 24.01.2011, Abbildung 27)Neutrebbin, Ostbrandenburg vom 24.01.2011, Abbildung 27)



Fazit:Fazit:

•• Der wahrscheinliche Bereich des Speicherkomplexes wDer wahrscheinliche Bereich des Speicherkomplexes wääre daher re daher 
bereits im konkreten Fall Neutrebbin aufgrund der vorhandenen bereits im konkreten Fall Neutrebbin aufgrund der vorhandenen 
geologischen Strukturen mindestens in einem Radius von ca. 100 geologischen Strukturen mindestens in einem Radius von ca. 100 
km km –– gemeinsam mit dem konkreten Fall Beeskow gemeinsam mit dem konkreten Fall Beeskow –– zu betrachten.zu betrachten.

•• In diesem Bereich mIn diesem Bereich müüsste zunsste zunäächst vollstchst vollstäändig die Datenerhebung ndig die Datenerhebung 
gemgemäßäß Stufe 1 erhoben und das geologische Modell gem. Stufe 2 Stufe 1 erhoben und das geologische Modell gem. Stufe 2 
der Anlage 1 berechnet werden.der Anlage 1 berechnet werden.

•• Dies deshalb, da an der schwDies deshalb, da an der schwäächsten Stelle mit einem Austritt von chsten Stelle mit einem Austritt von 
Formationswasser aufgrund der massiven Druckausbreitung Formationswasser aufgrund der massiven Druckausbreitung 
gerechnet werden muss und diese geologischen Schwachstellen gerechnet werden muss und diese geologischen Schwachstellen 
erfasst werden merfasst werden müüssen.ssen.

•• Ebenso mEbenso müüsste in dem gesamten Bereich des Speicherkomplexes die sste in dem gesamten Bereich des Speicherkomplexes die 
komplette Vorsorge hinsichtlich des zu realisierenden Monitoringkomplette Vorsorge hinsichtlich des zu realisierenden Monitorings s 
(zahlreiche Messstellen Tiefenbohrungen) getroffen werden.(zahlreiche Messstellen Tiefenbohrungen) getroffen werden.



Also kein Grund zur Sorge?Also kein Grund zur Sorge?

Nein, dennNein, denn

•• in vergleichbaren Fin vergleichbaren Fäällen wurden Genehmigungen unter llen wurden Genehmigungen unter 

-- Vereinfachungen von geologischen VerhVereinfachungen von geologischen Verhäältnissen,ltnissen,

-- Herabspielen von Risiken,Herabspielen von Risiken,

-- Ignoranz offensichtlicher Tatsachen Ignoranz offensichtlicher Tatsachen 

erteilt,erteilt,

•• aktuelle Erkundungserlaubnisse zeigen ebenfalls erhebliche aktuelle Erkundungserlaubnisse zeigen ebenfalls erhebliche 
rechtliche Defizite auf.rechtliche Defizite auf.



Darstellung K+S im Antrag auf Regelbetrieb Pufferspeicher Darstellung K+S im Antrag auf Regelbetrieb Pufferspeicher 
Gerstungen 2007Gerstungen 2007





Quelle: Hydrogeologisches Erkundungskonzept 

„Trinkwasser Gerstungen 2008“



Die erste Versalzung auf 65m Niveau trat in den 90ern bei Förderbetrieb des 

Brunnens auf.  Nach Einstellung der Förderung kam es über 10 Jahre zu einer 

Erholung. Die Versalzung während der Versenkung war um ein Vielfaches höher. 

Nach Einstellung der Versenkung im Oktober 2009 wurden innerhalb von drei 

Monaten annähernd normale Werte erreicht.
Quelle: Gutachten Dr.Krupp
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VI. Entspricht die derzeitige Aufsuchungserlaubnis des VI. Entspricht die derzeitige Aufsuchungserlaubnis des FeldFeld--
eses Neutrebbin und das dort zugrunde gelegte Neutrebbin und das dort zugrunde gelegte ArbeitsproArbeitspro--
grammgramm den rechtlichen und tatsden rechtlichen und tatsäächlichen Anforderungen?chlichen Anforderungen?

1.1. Darstellung ArbeitsprogrammDarstellung Arbeitsprogramm

•• Struktur Neutrebbin wird in GrundzStruktur Neutrebbin wird in Grundzüügen als erkundet angesehen,gen als erkundet angesehen,
•• nur fnur füür prr prääzisere Angaben zur rzisere Angaben zur rääumlichen Ausdehnung der Struktur umlichen Ausdehnung der Struktur 

sei eine Nacherkundung erforderlich,sei eine Nacherkundung erforderlich,
•• seismische Messungen zu den Lagerungsverhseismische Messungen zu den Lagerungsverhäältnissen der ltnissen der TrTräägerger--

horizontehorizonte und des Deckgebirges nur und des Deckgebirges nur üüber Speicherhorizont,ber Speicherhorizont,
•• vorgesehen sind zwei Vertikalbohrungen als Parameterbohrungen vorgesehen sind zwei Vertikalbohrungen als Parameterbohrungen 

zur Charakterisierung der Speicherhorizonte und des Deckgebirgeszur Charakterisierung der Speicherhorizonte und des Deckgebirges
im Topbereich der Struktur Neutrebbin im Top,im Topbereich der Struktur Neutrebbin im Top,

•• ein bis zwei Vertikalbohrungen im Flankenbereich,ein bis zwei Vertikalbohrungen im Flankenbereich,
•• flfläächenhafte Tests zum Verhalten des Speicherhorizontes sowie des chenhafte Tests zum Verhalten des Speicherhorizontes sowie des 

Deckgebirges, Deckgebirges, 
•• die Erstellung eines 3die Erstellung eines 3--DD--Modells ist nicht vorgesehen.Modells ist nicht vorgesehen.



2. Untauglichkeit des Arbeitsprogramms zur Erkundung 2. Untauglichkeit des Arbeitsprogramms zur Erkundung 
eines Kohlendioxidspeicherseines Kohlendioxidspeichers

ZunZunäächst:chst:

•• Fachlich ist eine punktuelle Voruntersuchung zur AbklFachlich ist eine punktuelle Voruntersuchung zur Abkläärung der rung der 
grundsgrundsäätzlichen Geeignetheit der tzlichen Geeignetheit der AntiklinalstrukturAntiklinalstruktur als eigentliche als eigentliche 
SpeicherstSpeicherstäätte  denkbar, tte  denkbar, 

•• ebenso die Durchfebenso die Durchfüührung von Tiefbohrungen zur Besthrung von Tiefbohrungen zur Bestäätigung der tigung der 
durch die Seismik zu erwartenden Ergebnisse,durch die Seismik zu erwartenden Ergebnisse,

Aber spAber späätestens dann:testens dann:

•• Einbeziehung des gesamten Speicherkomplexes in seismische und Einbeziehung des gesamten Speicherkomplexes in seismische und 
stratigraphischestratigraphische Untersuchung.Untersuchung.

•• Erstellung eines 3Erstellung eines 3--DD--Modells des Speicherkomplexes ist zwingend!Modells des Speicherkomplexes ist zwingend!



3. Sonstige Versagungsgr3. Sonstige Versagungsgrüünde fnde füür Erkundung nach Bergrechtr Erkundung nach Bergrecht

Die Die ÜÜbertragung der Aufsuchungserlaubnis gembertragung der Aufsuchungserlaubnis gemäßäß
§§ 7 BBergG vom 04.05.2010 7 BBergG vom 04.05.2010 

•• von der von der vattenfallvattenfall europeeurope miningmining AG AG 
(Stammkapital 138.048.807,92 (Stammkapital 138.048.807,92 €€; Stand 14.04.2010) ; Stand 14.04.2010) 

•• auf die auf die vattenfallvattenfall europeeurope storagestorage carboncarbon GmbH & Co KG GmbH & Co KG 
(Stammkapital Komplement(Stammkapital Komplementäär: 50.000 r: 50.000 €€, Kommanditisteneinlage , Kommanditisteneinlage 
100.000 100.000 €€; Stand 14.04.2010) ; Stand 14.04.2010) 

ist unzulist unzuläässig, da ssig, da 

-- die finanzielle Leistungsfdie finanzielle Leistungsfäähigkeit zur Erfhigkeit zur Erfüüllung der llung der AufsuchungsAufsuchungs--
verpflichtungverpflichtung im Sinne von im Sinne von §§ 11 Nr. 7 BBergG und somit auch 11 Nr. 7 BBergG und somit auch 

-- die Zuverldie Zuverläässigkeit im Sinne von ssigkeit im Sinne von §§ 11 Nr. 6 BBergG 11 Nr. 6 BBergG 

nicht gegeben sind.nicht gegeben sind.



PatronatserklPatronatserkläärungrung





Die Die „„weicheweiche““ PatronatserklPatronatserkläärung der rung der vattenfallvattenfall europeeurope generationgeneration AG AG 
vom 21.04.2010 gegenvom 21.04.2010 gegenüüber dem Landesamt fber dem Landesamt füür Bergbau, Geologie und r Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg, in der lediglichRohstoffe Brandenburg, in der lediglich

•• gesellschaftlicher Kontakt und 100 % Beteiligung,gesellschaftlicher Kontakt und 100 % Beteiligung,
•• UnterstUnterstüützung des Antrages,tzung des Antrages,
•• BemBemüühen um angemessene finanzielle Ausstattung der Tochtergesellschahen um angemessene finanzielle Ausstattung der Tochtergesellschaft ft 

ffüür Erfr Erfüüllung der Investitionsverpflichtung sowiellung der Investitionsverpflichtung sowie
•• Versuch der Aufrechterhaltung der Beteiligung wVersuch der Aufrechterhaltung der Beteiligung wäährend des Projekteshrend des Projektes

bestbestäätigt wird, ist absolut unzureichend. Nicht abgesichert sindtigt wird, ist absolut unzureichend. Nicht abgesichert sind

•• die Investitionskosten in Hdie Investitionskosten in Hööhe von 33,1 Mio. he von 33,1 Mio. €€,,
•• bergrechtliche und wasserrechtliche Ersatzansprbergrechtliche und wasserrechtliche Ersatzansprüüche sowieche sowie
•• SchadenersatzansprSchadenersatzansprüüche wegen ungenche wegen ungenüügender oder fehlerhafter Erkundung gender oder fehlerhafter Erkundung 

im Hinblick auf ein spim Hinblick auf ein spääteres Genehmigungsverfahrenteres Genehmigungsverfahren
•• und somit die gesamte Aufsuchung (einschlieund somit die gesamte Aufsuchung (einschließßlich der Verwertung der lich der Verwertung der 

Ergebnisse).Ergebnisse).

Die Die ÜÜbertragung war zwingend zu versagen, die Fortfbertragung war zwingend zu versagen, die Fortfüührung ist nach hrung ist nach 
§§ 73 Abs. 2 BBergG zu untersagen.73 Abs. 2 BBergG zu untersagen.



VII. ZusammenfassungVII. Zusammenfassung

Bereits die Erkundung mussBereits die Erkundung muss

•• vor Planfeststellung eines CO2vor Planfeststellung eines CO2--Speichers durchgefSpeichers durchgefüührt werden,hrt werden,
•• dem Anhang I der CCSdem Anhang I der CCS--Richtlinie entsprechen,Richtlinie entsprechen,
•• die Langzeitsicherheit des Speicherkomplexes sowie,die Langzeitsicherheit des Speicherkomplexes sowie,
•• die die gleichbleibendegleichbleibende QualitQualitäät des Grundwassers gewt des Grundwassers gewäährleisten,hrleisten,
•• ein  wirksames Monitoring beinhalten,ein  wirksames Monitoring beinhalten,
•• die rdie rääumliche Ausdehnung des gesamten Speicherkomplexes umliche Ausdehnung des gesamten Speicherkomplexes 

umfassen,umfassen,
•• zumindest im Einvernehmen mit den zustzumindest im Einvernehmen mit den zustäändigen Behndigen Behöörden der rden der 

NachbarlNachbarläänder bzw. des Nachbarstaates Polen ergehen undnder bzw. des Nachbarstaates Polen ergehen und
•• mehrere Vorhaben in einem Speicherkomplex gemeinsam umfassen.mehrere Vorhaben in einem Speicherkomplex gemeinsam umfassen.

Die derzeitigen bergrechtlichen Erlaubnisse entsprechen diesen Die derzeitigen bergrechtlichen Erlaubnisse entsprechen diesen 
Anforderungen nicht einmal im Ansatz.Anforderungen nicht einmal im Ansatz.



VIII. Ausblick VIII. Ausblick –– was wwas wääre erforderlich?re erforderlich?

•• geschgeschäätzte Kosten Erkundung Feld Neutrebbin (354 kmtzte Kosten Erkundung Feld Neutrebbin (354 km²²) 33,17 Mio. ) 33,17 Mio. 
€€

•• geschgeschäätzte Kosten Untersuchung des Speicherkomplexes (Radius tzte Kosten Untersuchung des Speicherkomplexes (Radius 
von 100 km von 100 km -- ca. 31.416 kmca. 31.416 km²²) ca. 3 Mrd. ) ca. 3 Mrd. €€ ( 90( 90--fache),fache),

•• ZustZustäändigkeiten ndigkeiten üüber Lber Läändernder-- und Staatsgrenzen, seismische und Staatsgrenzen, seismische 
Messungen und Tiefbohrungen in dicht besiedelten Gebieten als Messungen und Tiefbohrungen in dicht besiedelten Gebieten als 
praktisches Problem,praktisches Problem,

•• Nachweisproblem der unschNachweisproblem der unschäädlichen Verdrdlichen Verdräängung von ngung von FormationsFormations--
wasserwasser ohne volumenneutralen Austausch in ohne volumenneutralen Austausch in salinensalinen AquiferenAquiferen, , 

•• Entlastung der hochmineralisierten FormationswEntlastung der hochmineralisierten Formationswäässer fsser füührt zu einer hrt zu einer 
GrundGrund-- und Trinkwasserverschmutzung im Wege der Versalzung, die und Trinkwasserverschmutzung im Wege der Versalzung, die 
nicht von der CCSnicht von der CCS--Richtlinie und der WRRL gedeckt ist,Richtlinie und der WRRL gedeckt ist,

•• Die Erfahrungen mit Untergrundspeichern in Die Erfahrungen mit Untergrundspeichern in salinensalinen AquiferenAquiferen
zeigen weiter, dass ein funktionsfzeigen weiter, dass ein funktionsfäähiges Monitoring des higes Monitoring des 
Grundwassers zur rechtzeitigen Gefahrerkennung selbst bei Grundwassers zur rechtzeitigen Gefahrerkennung selbst bei 
kleinrkleinrääumigen Bereichen nicht mumigen Bereichen nicht mööglich ist.glich ist.



IX. Notwendige MaIX. Notwendige Maßßnahmen:nahmen:

•• umfassender und qualifizierter Einwendungsvortrag bereits im umfassender und qualifizierter Einwendungsvortrag bereits im 
Verwaltungsverfahren,Verwaltungsverfahren,

•• eigene und umfassende Risikoanalyse,eigene und umfassende Risikoanalyse,

•• umfassende Informationsbeschaffung,umfassende Informationsbeschaffung,

•• kein Vertrauen auf behkein Vertrauen auf behöördliche Angaben,rdliche Angaben,

•• interdisziplininterdisziplinääre Zusammenarbeit, re Zusammenarbeit, 

•• AusschAusschööpfung spfung säämtlicher Rechtsmittel auch schon vor eigentlicher mtlicher Rechtsmittel auch schon vor eigentlicher 
„„HauptgenehmigungHauptgenehmigung““,,

•• kein Vertrauen auf nachtrkein Vertrauen auf nachträägliche Abgliche Abäänderungsmnderungsmööglichkeiten.glichkeiten.

Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre Aufmerksamkeit!r Ihre Aufmerksamkeit!


